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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1989

Norm

ASVG §298 Abs2

BSVG §72 Abs2 lita

BSVG §146 Abs2

Rechtssatz

"Aufgri4sobliegenheit" ist die Verp5ichtung des Versicherungsträgers jeden Pensionsberechtigten, der eine

Ausgleichszulage bezieht, innerhalb von jeweils drei Jahren mindestens einmal zu einer Meldung seines

Nettoeinkommens und seiner Unterhaltsansprüche sowie aller Umstände, die für die Höhe des Richtsatzes

maßgebend sind, zu verhalten.
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